
HAUSHALT  |  KLEINGEWERBE GEWERBE GEWERBE  |  INDUSTRIE INDUSTRIE

STANDARD  |  BASISTARIF PLUS ULTRA EXTRA

in Niederspannung 230/400 Volt in Mittelspannung  
mit eigener Trafostationfür Kleinverbraucher bis  

50 000 kWh/a ohne Leistungsmes-
sung und Baustrom

für Verbraucher mit Leistungsmes-
sung bis 100 000 kWh/a (z.B. WP, 
E-Ladestationen, usw.)

ab 100 000 kWh/a Energiebezug

ENERGIE  STANDARDQUALITÄT

tbw.basis.strom
BASISSTROM

Arbeitspreis Hochtarif Rp./kWh 17.94 (16.60) 17.94 (16.60) 15.78 (14.60)* Energieliefervertrag*

Arbeitspreis Niedertarif Rp./kWh 15.03 (13.90) 15.03 (13.90) 13.94 (12.90)* Energieliefervertrag*

tbw.öko.aquaCH CH-Wasserkraft mit Herkunftsnachweis +0.50 (0.46) Rp./kWh Aufpreis zum Basisstrom

NETZNUTZUNG Grundpreis pro Zähler Fr./Mt. 9.19 (8.50)

Leistungspreis pro Zähler und Monat Fr./kW 10.70 (9.90) 10.49 (9.70)

Blindleistung Rp./kVarh 4.86 (4.50) 4.86 (4.50)

Arbeitspreis Hochtarif Rp./kWh 10.70 (9.90) 3.78 (3.50) 2.05 (1.90)

Arbeitspreis Niedertarif Rp./kWh 8.65 (8.00) 3.24 (3.00) 2.05 (1.90)

Systemdienstleistungen und Winterreserve Rp./kWh 0.84 (0.78)

ABGABEN Netzzuschlag Rp./kWh 2.49 (2.30)

Abgabe an Gemeinwesen  Rp./kWh 2.49 (2.30)

Preise inkl. 8.1% MWST
(exkl. MWST)

*Ersatz- und Ergänzungsenergie Swissix

Wählen Sie Ihr Stromprodukt
Ohne Ihren Änderungswunsch für den Basisstrom tbw.basis.strom oder die Ökostromqua-
litäten tbw.naturstrom.star oder tbw.öko.wil liefern wir Ihnen als Standardqualität den 
erneuerbaren und kostengünstigen Ökostrom tbw.öko.aquaCH. Auf Wunsch kann 
gänzlich auf Ökostrom verzichtet werden.

Wir setzen alles daran, unseren Kunden nicht nur im na-
tionalen, sondern auch im regionalen Vergleich attraktive 
Strompreise zu bieten. Ob Standardqualität, naturemade 
star-Zertifiziert oder lokaler Wiler Ökostrom – überzeugen 
Sie sich von unserem Angebot.

WEITERE ÖKOSTROMPRODUKTE

tbw.naturstrom.star zertifiziert mit Fördermodell +4.00 (3.70) Rp./kWh Aufpreis zum Basisstrom

tbw.öko.wil Wiler-Ökostrom aus lokaler Produktion +4.50 (4.16) Rp./kWh Aufpreis zum Basisstrom

tbw.öko.aquaCH ist nur zu 100 Prozentanteilen wählbar, die Ökostromprodukte tbw.
naturstrom.star und tbw.öko.wil können zu 25, 50 oder 100 Prozentanteilen bezogen 
werden. Der bestellte Prozentanteil kann jederzeit erhöht oder verringert werden.

Strompreise
ab 1. Januar 2025

KOMPLETTPREIS (BEISPIEL) tbw.öko.aquaCH Hochtarif Rp./kWh   34.96 (32.34)

exkl. Grundpreis tbw.öko.aquaCH Niedertarif Rp./kWh  29.99 (27.74)



Hochtarif:

Mo–Fr: 07.00–19.00 Uhr

Nied ertarif:

Mo–Fr: 19.00–07.00 Uhr

Sa/So: ganzer Tag

Technische Betriebe Wil
Speerstrasse 10
9500 Wil
071 913 00 00
info@tb-wil.ch
www.tb-wil.ch

Allgemeine Informationen

Preise für Energie. Die Preise für Energie basieren auf den Produktions-, 
Beschaffungs- und Bereitstellungskosten für die effektiv verbrauchte Energie.

Preise für Netznutzung. Die Preise für die Netznutzung setzen sich zusammen 
aus den Kosten für Transport und Verteilung der Energie. Darin enthalten sind 
die Kosten für alle Netzebenen von der Produktion bis zum Verbraucher.   

Systemdienstleistungen (SDL), Winterreserve und Erzeugungsbedingte 
Netzverstärkung swissgrid. Die SDL gelten als nationale Abgabe und definie-
ren sich insbesondere in Systemkoordination, Bilanzmanagement, Primärrege-
lung etc. auf der nationalen Netzebene. 

Netzzuschlag. Der Netzzuschlag gilt gemäss Art. 35, Abs. 1 EnG (früher Bun-
desabgaben für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)) und als Abgabe 
für die ökologische Sanierung der Wasserkraft.

Abgaben an das Gemeinwesen. Das Gemeinwesen erhält einen Beitrag an 
den Energiefonds und die Nutzung des öffentlichen Grundes.

Blindenergie. Die Blindenergie wird verrechnet, sofern der Energiebezug mit 
einem Leistungsfaktor von weniger als 0.92 erfolgt (Blindverbrauch grösser als 
42.6 Prozent des Wirkverbrauchs).

Summenmessung. Für die spezielle Summenmessung mehrerer Stromzähler 
wird zusätzlich eine monatliche Entschädigung von 16.15 Franken (inkl. MWST) 
pro Messeinheit erhoben.

Energiemessung in Haushalten und Kleingewerbe. Die Energiemessung 
erfolgt mit einem Doppeltarifzähler, der zwischen Hochtarif und Niedertarif 
unterscheidet.

Baustrom. Die Energieverrechnung basiert auf dem effektiven Verbrauch und 
wird ausschliesslich im Hochtarif der Tarifkategorie Standard abgerechnet.

Energiemessung in Gewerbe. Die Energiemessung erfolgt mit einem Leis-
tungszähler, der nebst dem Energieverbrauch auch die höchste gemessene Leis-
tung (während 15 Minuten registrierter, mittlerer Wert) in der Hochtarifzeit und 
pro Verrechnungsperiode anzeigt. Dieser Tarif gilt für Wärmepumpen (WP) und 
Elektroladestationen.

Energiemessung in Gewerbe und Industrie. Die Energiemessung erfolgt 
mit einem Leistungszähler, der nebst dem Energieverbrauch auch die höchste 
gemessene Leistung (während 15 Minuten registrierter, mittlerer Wert) in der 
Hochtarifzeit und pro Verrechnungsperiode anzeigt.

Sperrung bestimmter Verbraucher. Die Sperrung bestimmter Verbraucher 
zur Abwendung einer unmittelbaren erheblichen Gefährdung des sicheren 
Netzbetriebes bleibt den TBW vorbehalten.

Wärmepumpen und Elektroladestationen. Beim Einsatz von Wärmepum-
pen wird zum Vorzugspreis der Tarif PLUS angewendet. Die Leistung wird bis 
8.0 Kilowatt nach Anschlusswert und ab 8.0 Kilowatt nach gemessener Leis-
tung verrechnet. Bei Elektroladestationen wird die Leistung ab 11.0 Kilowatt 
nach gemessener Leistung verrechnet.

Ersatz- und Ergänzungsenergie. Energielieferungen von Ersatzenergie ba-
siert auf Swissix (Stunden) inklusive Zuschlag für freie Kunden. Das Produkt 
Ersatzenergie kommt zur Anwendung, sofern bei Nutzung des TBW Netzes aus 
Gründen, die TBW nicht zu vertreten hat, eine Energielieferung durch den oder 
die Lieferanten nicht oder nicht umfassend abgewickelt wird.

Energiedienstleistungen. Für ausserordentliche Abrechnungen/Ablesungen 
und grössere Auswertungen wird pro Arbeitsgang eine Mutationsgebühr von 
50.00 Franken (exkl. MWST) erhoben. 

Allgemeine Bestimmungen

An- und Abmeldungen. Jeder Eigentums- oder Wohnungswechsel ist den 
TBW rechtzeitig zu melden, unter Angabe der alten und der neuen Adresse 
sowie des Zeitpunktes des Wechsels. Für allfällige Bezüge und Gebühren ist bis 
zur Abmeldung der bisherige Kunde gegenüber den TBW haftbar.

Kategorienwechsel. Ein Kategorienwechsel wird in der Regel erst vorgenom-
men, wenn während zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Bedingungen für 
das neue Produkt erfüllt wurden. Der Wechsel erfolgt jeweils auf den 1. Januar.

Verrechnung. Die Abrechnungsperiode wird durch die TBW festgelegt. Die 
Grund- und Leistungspreise werden auch für angebrochene Monate verrechnet 
und auch dann belastet, wenn vorübergehend kein Energiebezug erfolgt.

Gültigkeit. Gemäss Gebührentarif Art. 66, TBW-Reglement (TBWR). Die vor-
stehenden Preise gelten ab 1. Januar 2025 und ersetzen alle früheren Tarife.

Tarifeinteilung. Die TBW bestimmt aufgrund der Bezugscharakteristik die 
Tarifzuteilung des Kunden.

Zahlungsbedingungen. Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Nach Ablauf der Zahlungsfrist 
ist die Forderung zu 5 Prozent zu verzinsen. Ab der zweiten Mahnung wird 
eine Mahngebühr von 20.00 Franken (exkl. MWST) erhoben. Für besondere 
Aufwendungen, wie das Abschalten bzw. Einschalten der Energiezufuhr oder 
die Montage von Wertkartenzählern, die zur Sicherstellung von weiteren 
Forderungen aus der Energielieferung erbracht werden müssen, wird pro 
Arbeitsgang eine Gebühr von 50.00 Franken (exkl. MWST) erhoben.

Papierrechnung. Für Papierrechnungen wird eine Bearbeitungsgebühr von 
1.50 Franken pro Rechnung erhoben.

Unsere Energie verbindet die Region Wil

Erlass durch Stadtrat: 20.08.2024


